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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.2023

Norm

StGB §45 Abs2

1. StGB § 45 heute

2. StGB § 45 gültig ab 01.03.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 223/2022

3. StGB § 45 gültig von 01.01.2002 bis 28.02.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 130/2001

4. StGB § 45 gültig von 01.03.1997 bis 31.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 762/1996

5. StGB § 45 gültig von 01.01.1975 bis 28.02.1997

Rechtssatz

Gemäß § 45 Abs 2 erster Halbsatz StGB darf die Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige

Rechtsbrecher nur zugleich mit der Strafe bedingt nachgesehen werden.Gemäß Paragraph 45, Absatz 2, erster

Halbsatz StGB darf die Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher nur zugleich mit der

Strafe bedingt nachgesehen werden.
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Beisatz: Weil das Oberlandesgericht die Voraussetzungen für eine bedingte Nachsicht der Strafe zum Zeitpunkt

seiner Entscheidungsfindung nicht für gegeben erachtete, hätte es die Unterbringung gemäß § 22 StGB nicht

bedingt nachsehen dürfen. (T1)
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